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5. Die Gemeinden ordnen durch ihre betreffenden Organe die Abhaltung

der Unterrichtskurse an, leiten und überwachen dieselben, bestellen da« Lehrer»

personal, weisen die Schullokale an und sorgen sür Beheizung und Beleuchtung
derselben.

6. Als Unterrichtsfächer für die Kurse find festgesetzt:

a) Lesen und freie mündliche Reproduktion des Gelesenen;
d) deutsche Aufsätze aus dem Gebiete des bürgerlichen GeschäftSlebens;
es Kopf» und Zifferrechnen;
«l) Vaterlandskunde (Geschichte), Geographie und Verfassung«- und

Gesetzeskunde.
7. Bezüglich Bestimmung und Anschaffung der Lehrmittel finden die

88 23, 24 und 25 der Schulorganisation analoge Anwendung.
8. Die Oberaussicht über den Unt:rricht ist Sache des ErziehungSrateS.
Säumige oder renitente Kurspflichtige sind dem betreffenden Bezirksamte

zu »erzeigen und von letzterem in folgender Weise zu bestrafen:
u) Polizeiliche Zuführung zum Unterrichte;
d) Arrest bis auf drei Tage.

Ueber Strafausfällung und Vollzug ist dem Erziehungsdepartement jähr»
lich Bericht zu erstatten.

9. Mit Inkrafttreten dieser Verordnung wird diejenige vom 13. Januar
1881 aufgehoben.

1V. Der Regierungsrat ist mit Vollziehung dieser Verordnung beauftragt.

Der Reg.-Rat nahm dann mit dem 10. Januar 188«; diese Ber-

ordnung in die Gesetzessammlung auf und ließ sie dadurch in Rechts-

kraft erwachsen. — (Fortsetzung folgt.)

Vereins-CbronLK.
Die Sektion Einfiedeln-Höfe tagte den 2. September l. I. in Wollerau

im .Sonnenberg". Lehrer Theodor Feusi eröffnete als Vorsitzender die Ver»

sammlung, indem er alle Anwesenden, besonders den Referenten Herrn Stünde»

rat Mart. OchSner in Einsiedeln, willkommen heißt. Er streift die schulpo-

Mischen Ereignisse der neuern Zeit und den gut verlaufenen III. schweiz. Ka»

tholikentag in Zug und ermuntert zu kräftiger Unterstützung unseres Organs
.Pädagogische Blätter'. — Lehrer Thomas Ochsner, Aktuar, verliest das

mit großem Fleiße abgefaßte Protokoll der letzten Versammlung, das genehmigt

wird. — Jetzt beginnt Herr Ständerat M. Ochsner mit seinem Referate:
.Aus den Berichten der schwyzer. Schullehrer an Minister Stapfer im Jahre
1799.' Wir erfahren aus dem Referate, daS von viel Arbeit und großem

Studium zeugt, wie die damaligen Schulkreise gestaltet waren, welche Unterrichts»

stoffe in der Schule durchgenommen wurden; wir hören von der Schulzeit,
Schülereinteilung, Schulbüchern, Schulvorlagen, Unentgeltlichkeit der Lehrmittel,
Lehrmethode jener Zeit; das Referat berichtet über den Lehrerstand, über die

Bildung, Haupt» und Nebenbeschäftigung der Lehrer, über Schulhäuser und

Schulzimmer und über ökonomisch« Zustände, Schulkunde, Lehrerbesoldung und

Schulgeld in jenen Tagen. — Allgemeiner Beifall lohnte die interessanten Aus»

führungen des Herrn Referenten.

In der allgemeinen Umfrage äußert hochw. Herr Pfarrer Ambras
Zürcher in Freienbach den Wunsch, es möchte die Sektion Einfiedeln-Höfe mit
den andern Sektionen des Kanton« in Verbindung treten und darüber beraten,
ob es nicht ratsam sei, an den h. Erziehungsrat und h. Regierungsrat unseres

Kantons mit einer Eingabe zu gelangen, es möchte an eine Revision unserer
kantonalen Schulverordnung wiederum herangetreten werden. Es wird dem

Wunsche beigepflichtet und der Vorstand mit der Ausführung betraut. ^ Im
Winter tagen wir wieder in Eiusiedeln.
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